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Tierbestandsmeldung und Meldepflicht für 
besonders geschützte Arten in Haustierhaltung
Wenn Sie ein Wirbeltier der besonders geschützten Art zu Hause halten, müssen Sie dies 
der zuständigen Behörde melden.

Basisinformationen

Wer Wirbeltiere der besonders geschützten Arten hält, hat der zuständigen Behörde 
unverzüglich nach Beginn der Haltung den Bestand der Tiere und nach der 
Bestandsanzeige den Zu- und Abgang sowie eine Kennzeichnung von Tieren unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen.

Bei den Wirbeltieren handelt es sich um Lebewesen, die ein Skelett mit einer Wirbelsäule 
haben.  
Zu den Wirbeltieren gehören: 

Säugetiere
Vögel
Reptilien
Amphibien 
Fische

Im Umkehrschluss sind keine Wirbeltiere: 

Weichtiere (z.B. Muscheln, Schnecken)
Ringelwürmer (z.B. Egel)
Nesseltiere (z.B. Quallen)
Urtiere (Amöben) 
Insekten

Die Meldepflicht betrifft alle nicht gewerbsmäßigen Halter von besonders geschützten 
Wirbeltieren und gilt sowohl für den abgebenden Tierhalter (dieser meldet das Tier ab) als 
auch für den übernehmenden Tierhalter (dieser meldet das Tier an). Ausnahmen bestehen 
für bestimmte Arten, die unter „weitere Informationen“ in einer Liste aufgeführt sind.

Voraussetzungen

Wirbeltiere der besonders geschützten Arten dürfen nur gehalten werden, wenn sie 
keinem Besitzverbot unterliegen und der Halter 
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die erforderliche Zuverlässigkeit und ausreichende Kenntnisse über die Haltung und 
Pflege der Tiere hat und
über die erforderlichen Einrichtungen verfügt, die gewährleisten, dass die Tiere nicht 
entweichen können und die Haltung den tierschutzrechtlichen Vorschriften entspricht.

Ablauf

Die Meldung muss Angaben enthalten über Zahl, Art, Alter, Geschlecht, Herkunft, Verbleib, 
Standort, Verwendungszweck und Kennzeichen der Tiere. Das unter „Formular" zu 
findende Meldeformular ist zu senden an:

Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft 
An der Reeperbahn 2 
28217 Bremen

Weitere Hinweise

Der Zoohandel unterliegt nicht der Meldepflicht. Wer gewerbsmäßig Tiere oder Pflanzen 
der besonders geschützten Arten erwirbt, be- oder verarbeitet oder in den Verkehr bringt, 
hat ein Aufnahme- und Auslieferungsbuch mit täglichen Eintragungen zu führen.

Wer in Bremen Tiere gefährlicher Arten (Giftschlangen, Giftspinnen, Riesenschlangen, 
u.a.) hält, hat beim Ordnungsamt Bremen eine Genehmigung zum Halten gefährlicher 
Tiere zu beantragen.

Benötigte Unterlagen
Ausgefülltes Antragsformular

Zuständige Stellen

Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft

+49 421 361 2407
An der Reeperbahn 2, 28217 Bremen
Website
office@umwelt.bremen.de

Formulare

Meldeformular Bremen (gem. § 7 Abs. 2 Bundesartenschutzverordnung) (pdf, 
141.4 KB) 

https://www.service.bremen.de/visitenkarte/die-senatorin-fuer-umwelt-klima-und-wissenschaft-184742
https://umwelt.bremen.de
mailto:office@umwelt.bremen.de
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Tierbestandsmeldung%20gem%C3%A4%C3%9F%20%C2%A7%207%20Abs.%202%20Bundesartenschutzverordnung.pdf
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Rechtsgrundlagen
Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
(Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV) § 7 Haltung von Wirbeltieren

Weitere Informationen
Bundesartenschutzgesetz Anlage 5

Aktualisiert am 05.11.2025

https://www.gesetze-im-internet.de/bartschv_2005/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bartschv_2005/anlage_5.html
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